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Erwägungen

E. 1
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen, wonach ausschliesslich oder vorwiegend
durch Arbeiten im Lärm verursachte erhebliche Schädigungen des Gehörs als
Berufskrankheit gelten ( Art. 9 Abs. 1 UVG in Verbindung Ziff. 2 lit. a des Anhangs 1 zur
UVV; vgl. auch BGE 119 V 200 E. 2a, 117 V 354 E. 2a), zutreffend dargelegt. Richtig sind
auch die vorinstanzlichen Erwägungen zum Anspruch auf Integritätsentschädigung ( Art. 24
und 25 UVG , Art. 36 UVV ). Darauf wird verwiesen.

E. 2
Streitig ist, ob dem Beschwerdeführer mit Blick auf die unbestrittenermassen
berufsbedingte Gehörsproblematik (weitere) Unfallversicherungsleistungen zustehen,
wobei insbesondere der Anspruch auf Integritätsentschädigung im Streite liegt.

E. 2.1
Das kantonale Gericht gelangte in eingehender Würdigung der medizinischen Aktenlage,
namentlich gestützt auf den Bericht des Dr. med. W.________, Spezialarzt FMH für Hals-
Nasen- Ohrenkrankheiten, vom 14. Januar 2005 und der ärztlichen Beurteilungen des
SUVA-Arztes Dr. med. M.________, Facharzt FMH, Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten,
Hals- und Gesichtschirurgie sowie Arbeitsmedizin, vom 5. April 2005 und 27. Februar
2007 zum Schluss, der Anteil des Hörschadens, der 52,4 % binaural übersteige, sei nicht
durch die lärmexponierte Berufstätigkeit des Beschwerdeführers verursacht worden. Dies
mit der Begründung, den Audiogrammen von 1991, 1996 und 2001 sei zu entnehmen, dass
sich der Hörverlust im Zeitraum der durchwegs gehörgefährdenden Lärmexposition
konstant in einem Bereich zwischen 54,4 und 52,4 % bewegt habe. Die von Dr. med.
W.________ anlässlich der Untersuchung vom 14. Januar 2005 festgestellte massive
Verstärkung des Hörverlusts, welcher nun 110 % binaural betrage, sei nicht lärmbedingt.
Zum einen sei die Ausdehnung des Gehörschadens auf den ganzen Frequenzbereich
atypisch für einen lärmbedingten Gehörschaden, welcher typischerweise im
Hochtonbereich auftrete, zum anderen weise der Umstand, dass die massive Abnahme des
Hörvermögens hauptsächlich in einen Zeitraum falle, in welchem der Beschwerdeführer
beruftsbedingt nicht mehr lärmexponiert gewesen sei, eindeutig darauf hin, dass die
Lärmexposition nicht kausal für die weitere Hörverschlechterung ab 2001 sei.

E. 2.2
Den überzeugenden und einlässlichen Erwägungen der Vorinstanz, auf die verwiesen wird (
Art. 109 Abs. 3 BGG ), ist seitens des Bundesgerichts nichts beizufügen. Die Gründe, die
zur Zunahme der Schwerhörigkeit geführt haben, sind unfallversicherungsrechtlich insofern
unerheblich, als lediglich ein Hörverlust von 52,4 % binaural der lärmexponierten
Berufstätigkeit zugerechnet werden kann, sodass die berufliche Lärmbelastung nach



überzeugender ärztlicher Einschätzung nicht überwiegende Ursache der im April 2005
festgestellten hochgradigen Schwerhörigkeit von binaural 110 % darstellt, weshalb keine
Berufskrankheit vorliegt und der berufsbedingte Anteil der Gehörsabnahme keinen
Anspruch auf Integritätsentschädigung begründet. Zu weiteren medizinischen Abklärungen
besteht daher kein Anlass. Sofern überhaupt zulässig ( Art. 99 Abs. 1 BGG ; vgl. Urteil
8C_260/2007 vom 31. Oktober 2007, E. 2), ist nach dem Gesagten auch der neu
eingereichte Bericht des Dr. med. W.________ vom 15. Oktober 2007 unbehelflich,
welcher einen weiteren Hörverlust seit Januar 2005 festhält.

E. 3
Da die Beschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 109
Abs. 2 lit. a BGG erledigt. Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten dem
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).
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